
Deutscher Bundestag 	 Drucksache 13/5392 
13. Wahlperiode 

07. 08. 96 

Antwort 
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und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
— Drucksache 13/5351 — 

Das Europäische Zentrum für Minderheitenfragen 

Noch in diesem Jahr soll das Europäische Zentrum für Minderheiten-
fragen (EZM) in Flensburg eröffnet werden. Getragen wird die Ein-
richtung derzeit von der Bundesregierung, dem Land Schleswig-Hol-
stein und dem Königreich Dänemark. Am Vorbereitungsausschuß waren 
darüber hinaus auch Minderheitenvertreter beteiligt. Nach einer 
Presseerklärung des schleswig-holsteinischen Ministers für Bundes- und 
Europaangelegenheiten, Gerd Walter, vom 27. März 1996, soll dem EZM 
eine „gesamteuropäische Aufgabenstellung" zufallen. 

In der Öffentlichkeit ist bisher nur sehr wenig über die Konzeption und 
Aufgabenstellung des EZM bekannt geworden, obwohl das Themen-
feld, mit dem sich die Einrichtung befassen soll, vieldeutig und um-
stritten ist. Besonders auf europäischer Ebene hat die Debatte um das 
„Europäische Rahmenabkommen zum Schutz nationaler Minderheiten" 
Defizite und Diskussionsbedarf verdeutlicht, die sich bereits in der 
Unmöglichkeit zeigten, eine einheitliche Minderheitendefinition zu 
formulieren. 

Auch in der Bundesrepublik Deutschland selbst ist die Minderheiten-
politik der Bundesregierung umstritten. Zwar wurde allgemein begrüßt, 
daß seit Mai 1995 neben der dänischen und sorbischen Minderheit auch 
Friesen und Sinti und Roma unter den Schutz des Rahmenabkommens 
gestellt wurden, die zahlenmäßig weitaus größeren „neuen Minder-
heiten", wie sie in den letzten Jahrzehnten durch Migration entstan-
den sind, wurden jedoch nicht als „nationale Minderheiten" anerkannt. 
Dabei stellt die Diskriminierung gerade dieser Gruppen in der Bun-
desrepublik Deutschland ein Problem dar, das dringend einer Lösung 
bedarf. 

Laut einer Meldung der Agence France-Presse vom 11. Mai 1995 erklärte 
das Bundesministerium der Justiz dazu: „Für die Gastarbeiter streben 
wir eine Integrierung in die Gesellschaft an; dies würde durch die Auf-
nahme dieser Bevölkerungsgruppe in den Konventionsschutz nicht un-
bedingt gefördert" . Hier zeigen sich in der innerstaatlichen Politik be-
reits zwei verschiedene Ansätze. Während einerseits die Eigenarten und 
Unterschiedlichkeiten kleiner sog. „Volksgruppen" gepflegt und ge-
fördert werden, wird die gleiche Politik gegenüber zahlenmäßig stärke-
ren Bevölkerungsgruppen aufgrund der Befürchtung einer möglichen 
Desintegration abgelehnt. Es muß daher in Frage gestellt werden, ob 
die von Gerd Walter in der o. g. Presseerklärung als beispielhaft dar- 
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gestellte Minderheitenpolitik im deutsch/dänischen Grenzland über-
haupt übertragbar ist. 

Gerade im gesamteuropäischen Rahmen birgt diese Minderheitenpolitik 
die Gefahr einer Desintegration in sich, die nicht nur dem Bemühen um 
eine Überwindung nationaler Gegensätze im europäischen Einigungs-
prozeß zuwiderlaufen, sondern auch die zwischenstaatlichen Beziehun-
gen beeinträchtigen könnte. 

Vorbemerkung 

Das Europäische Zentrum für Minderheitenfragen trägt den offi-
ziellen Namen „European Centre for Mino rity Issues (ECMI)". Die 
Konzeption des ECMI geht auf eine Initiative des ehemaligen 
Grenzlandbeauftragten des Ministerpräsidenten von Schleswig-

Holstein Kurt Hamer zurück, der in seiner „Denkschrift zur Er-
richtung eines Europäischen Zentrums für Minderheitenfra-
gen" aus dem Jahr 1991 die Schaffung eines solchen Zentrums im 
deutsch-dänischen Grenzland als international anerkannte wis-
senschaftliche Einrichtung vorschlug. 

Diese Überlegungen zur Schaffung eines Zentrums für Minder-
heitenfragen sind 1992 auf Anregung des schleswig-holsteini-
schen Ministerpräsidenten aufgegriffen und auf deutscher und 
dänischer Seite unterstützt worden. Ausgangspunkt der konzep-
tionellen Planungen waren die Erfahrungen der jüngsten Zeit mit 
Problemen zwischen Mehrheiten und nationalen Minderheiten in 
mehreren Staaten Europas, die in Teilen bis zum Bürgerkrieg es-
kaliert sind. Auf der anderen Seite existieren in vielen Staaten 
Europas vielfältige Beispiele eines f riedlichen Zusammenlebens 
von Mehrheitsbevölkerung und nationalen Minderheiten oder 
weiteren traditionell in einem Land heimischen Volksgruppen auf 
der Basis gesicherter Rechte zur Erhaltung ihrer angestammten 
Identität und mit staatlicher Förderung zur Bewahrung und Ent-
wicklung dieser Identität. 

Die vielfältigen Forschungsergebnisse der verschiedensten Insti-
tutionen zur Problemlage zwischen Mehrheiten und  Minderheiten 
und zu praktischen Lösungen des f riedlichen Zusammenlebens 
sind jedoch mit wenigen Ausnahmen nicht überregional aus-
gewertet worden und als Ansätze für Problemlösungen in anderen 
Staaten nur unzureichend bekannt. Auch gibt es neben zahlrei-
chen Einzelbemühungen um Informationsvermittlung und Bera-
tung unterhalb der politischen Ebene noch keine Institution, die 
sich in europäischer Perspektive dieser Aufgabe dauerhaft wid-
met. Daher wurde die Schaffung eines solchen Zentrums für Min-
derheitenfragen beschlossen. 

In einer Gemeinsamen Erklärung vom 27. März 1996 haben sich 
die dänische und die deutsche Seite - Bund und Land Schleswig-
Holstein - auf die Errichtung des European Centre for Mino rity 
Issues in Flensburg geeinigt, das als unabhängige Stiftung priva-
ten Rechts errichtet wird. 

Im übrigen wird die in der Vorbemerkung enthaltene Auffassung, 
ausländische Bevölkerungsgruppen würden in Deutschland dis-
kriminiert, zurückgewiesen. Die Ausländerpolitik der Bundes-
regierung ist auf die Integration der rechtmäßig in Deutschland 
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lebenden Ausländer und ihrer Familienangehörigen unter Ein-
schluß der anerkannten Flüchtlinge gerichtet. Die Integrations-
aufgaben werden vom Bund, den Ländern und Gemeinden, 
aber auch von den gesellschaftlichen Gruppen - wie Kirchen, 
Gewerkschaften, Arbeitgebern, Wohlfahrtsverbänden, Vereinen - 
und  vielen Einzelinitiativen getragen. 

1. Welches Konzept liegt der Gründung des EZM zugrunde, und wel-
ches sind die binational vereinbarten Aufgabenfelder? 

Das European Centre for Minority Issues (ECMI) hat entsprechend 
seiner Satzung zum Ziel, sich in europäischer Perspektive durch 
Forschung, Information und Beratung mit Fragen von Minder-
heiten und Mehrheiten und den daraus entstehenden Proble-
men zu befassen. Minderheiten im Sinne dieser Aufgabe sind 

nationale Minderheiten sowie andere traditionelle (autochthone) 
Volksgruppen. 

Nach der Satzung hat das ECMI im einzelnen folgende Arbeits

-

felder:  

— Sammlung, Förderung und Weitergabe von Forschungsarbei

-

ten zur Minderheitenproblematik (Dokumentationszentrum), 

— Aufbau einer europäischen Daten- und Modellbank zu Min-
derheitenfragen und Lösungsmöglichkeiten, 

— Sammlung von Forschungsarbeiten zur Minderheitenproble-
matik und Erarbeitung von Gesamtanalysen und Präsentatio-
nen, 

— Beteiligung an der Netzwerkforschung zur Minderheitenpro-
blematik, 

— Förderung und Vermittlung von praktischen Erfahrungen zum 
Minderheitenschutz durch Symposien, Seminare und Publika-
tionen, 

— Schaffung von Foren zur Entschärfung von Konflikten, 

— Beratungstätigkeit zur Minderheitenpolitik. 

2. Welches sind die satzungsgemäßen Gremien des EZM, wie wird 
über deren Besetzung entschieden, und inwieweit ist die Bundes-
regierung darin vertreten? 

Das ECMI wird von einem Vorstand geleitet, der zunächst sechs 
Personen umfaßt und dem neben Wissenschaftlern auch politische 
Persönlichkeiten angehören, die von den drei Stiftern benannt 
sind. In der Gemeinsamen Erklärung vom 27. März 1996 wurde 
festgelegt, daß die dänische Seite grundsätzlich den Vorstands-

vorsitzenden des ECMI benennt. Für die laufende Arbeit ist ein(e) 
vom Vorstand bestellte(r) hauptamtliche(r) Direktor(in) verant-
wortlich. Die Arbeit des ECMI und seines Vorstands soll von einem 
Kuratorium unterstützt werden. Die Bundesregierung ist durch 
einen Vertreter des Bundesministerium des Innern als Ersatz-
mitglied im Vorstand vertreten. 
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Der Vorstand wird noch durch drei auf Vorschlag von europäi-
schen Institutionen benannte Mitglieder ergänzt. 

a) Aus welchen Personen besteht der Gründungsvorstand des 
EZM? 

Dem Gründungsvorstand unter Leitung des ehemaligen däni-

schen Ministers Professor Bent Rold Andersen gehörten Mitarbei-
ter des dänischen Forschungsministeriums, der Staatskanzlei 
Schleswig-Holstein und des Bundesministeriums des Innern 
sowie der Grenzlandbeauftragte der Ministerpräsidentin von 
Schleswig-Holstein an. Diese wurden von Mitarbeitern anderer 
Ressorts und der Stadtverwaltung Flensburg sowie vom dänischen 
Generalkonsul in Flensburg unterstützt. 

b) In welchen Medien wird die Ausschreibung für die Stelle der 
Direktorin oder des Direktors des EZM veröffentlicht, und wel-
ches Gremium entscheidet über die Einstellung der Direktorin 
oder des Direktors und über die Einstellung von Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen? 

Die Stelle der Direkto rin/des Direktors wurde in  der Wochen-
zeitung „Die Zeit" und in der dänischen Tageszeitung „Berlingske 
Tidende" sowie im Internet ausgeschrieben. Gleichzeitig wurden 
alle bekannten Institute und Einrichtungen in Europa, die sich 
laufend mit Minderheitenfragen beschäftigen, über die ausge-
schriebene Stelle informiert. Über die Einstellung der Direktorin/ 
des Direktors wie auch der weiteren wissenschaftlichen Mitar-
beiter entscheidet laut der Satzung der Vorstand. Die Einstellung 
der mit administrativen Arbeiten befaßten Mitarbeiter ist Aufgabe 

der Direktorin/des Direktors. 

3. Wie setzt sich der Vorbereitungsausschuß des EZM zusammen, und 
welche Minderheitenvertreter sind do rt  beteiligt? 

Welche Kriterien lagen der Standortentscheidung des EZM zu-
grunde? 

Dem Vorbereitungsausschuß gehörten an: 

— auf dänischer Seite: Mitarbeiter des Staatsministeriums, des 
Außenministeriums, des Forschungsministeriums, der Direktor 
des Reichsarchivs und der Leiter des Sekretariat der deutschen 
Volksgruppe beim dänischen Parlament und der dänischen 
Regierung, 

— auf deutscher Seite: Mitarbeiter des Bundesministeriums des 
Innern, des Auswärtigen Amtes, der Staatskanzlei Schleswig-
Holstein, der Grenzlandbeauftragte der Ministerpräsidentin 
des Landes Schleswig-Holstein, ein Vertreter der dänischen 
Minderheit (der Vorsitzende des Südschleswigschen Wähler-
verbandes) und der Vorsitzende des Friesenrates. 
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Für die Entscheidung zugunsten des Standorts Flensburg im 
deutsch-dänischen Grenzland waren im wesentlichen folgende 
Gründe maßgebend: 

das praktische Ergebnis der beiderseitigen Minderheitenver-
einbarungen (Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955) im 
deutsch-dänischen Grenzland, in dem Mehrheiten und Min-

derheiten friedlich zusammenleben und beide Minderheiten 

gut zusammenarbeiten; 

— das bereits zur Verfügung stehende Netzwerk von Tagungs-
stätten, Akademien etc. und Forschungseinrichtungen und die 
gute Verkehrsanbindung; 

— die Anbindung an internationale Datennetze und die grenz-
überschreitende Vernetzung von Bibliotheken sowie die räum-
liche Nähe zu wissenschaftlichen Einrichtungen und damit die 
Möglichkeit zur ergänzenden Gewinnung von stundenweise 
tätigen studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräf ten;  

— ein geeignetes Gebäude, das von der Stadt Flensburg bezugs-
fertig sowie pacht- und mietfrei dem ECMI zur Verfügung 

gestellt wird. 

4. Welche Definition des Minderheitenbegriffs liegt der Arbeit des 
EZM zugrunde, und inwieweit unterscheidet sich diese Definition 
von denen anderer europäischer Regierungen? 

Die Satzung des ECMI enthält keine Definition des Minder-
heitenbegriffs. Sie beschränkt sich auf die Feststellung, daß Min-
derheiten im Sinne der Aufgabenstellung des ECMI nationale 
Minderheiten sowie andere traditionelle (autochthone) Volks-
gruppen sind. In der Zusammenarbeit des ECMI mit anderen 
Staaten wird auch das jeweilige nationale Verständnis des Min-

derheitenbegriffs zu erörtern sein. 

5. In welcher Weise berücksichtigt die Konzeption des EZM im Rah-
men seiner „gesamteuropäischen Aufgabenstellung" die jeweils 
unterschiedlichen Minderheitendefinitionen anderer europäischer 
Staaten, wie sie im Zuge der Diskussion um das Europäische Rah-
menabkommen zum Schutz nationaler Minderheiten deutlich ge-
worden sind? 

Auf die Antwort zu Frage 4 wird verwiesen. 

6. Warum wurde das EZM als binationales Zentrum gegründet, und 
welches waren ggf. die Hinderungsgründe, weitere europäische 
Staaten an dem Vorbereitungsausschuß zu beteiligen, im Hinblick 
darauf, daß dem EZM eine „gesamteuropäische Aufgabenstellung" 
zugewiesen wird? 

Das ECMI wurde nicht als binationales, sondern als europäisches 
Zentrum gegründet, das in der Startphase binational initiiert und 
finanziert wird. Die Beschränkung der Vorarbeiten auf Mitarbeiter 
der Stifter sollte einen schnelleren Aufbau des ECMI ermöglichen. 
Als vollberuflich tätige Mitarbeiter sollen Fachleute aus den 
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unterschiedlichsten Regionen Europas gewonnen werden. Sobald 
die Stiftung ihre Arbeit aufgenommen hat, werden entsprechend 
der Satzung auch Vertreter europäischer Institutionen in den Vor-
stand berufen. Ebenso soll die laufende Finanzierung durch einen 
EU-Beitrag ergänzt werden. Die Stiftung ist auch für die Unter-
stützung durch andere Staaten offen. 

7. Warum wird das EZM aus dem Etat des Bundesministeriums des 
Innern finanziert, und welches waren im Hinblick auf die „ge-
samteuropäische Aufgabenstellung" die Hinderungsgründe für 
eine Zuständigkeit des Auswärtigen Amtes? 

Die anteilige Finanzierung des ECMI steht im Zusammenhang mit 

den Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung eines euro-
päischen Minderheiten- und Volksgruppenrechts, die auch im 
Einzelplan 06 (BMI), Kapitel 40, Titel 684 21, veranschlagt sind. 
Zudem ist das Bundesministerium des Innern fachlich für Min-
derheitenrecht in Deutschland einschließlich des europäischen 
Minderheiten- und Volksgruppenrechts federführend zuständig. 
Das Auswärtige Amt war bei der Entwicklung der Konzeption des 
ECMI im Vorbereitungsauschuß und bei den Verhandlungen mit 
Dänemark von Anfang an beteiligt. Die Kontakte mit der Euro-
päischen Union hinsichtlich deren Mitarbeit im ECMI werden 
über das Auswärtige Amt laufen. 

8. Welche Nichtregierungsorganisationen sollen in welcher Weise in 
die Arbeit des EZM einbezogen werden,  und  inwieweit soll insbe-
sondere die „Föderalistische Union europäischer Volksgruppen" 
(FUEV) in die Arbeit des EZM einbezogen werden? 

Das ECMI ist eine unabhängige Stiftung. Daher entscheidet der 
ECMI-Vorstand, mit welchen Institutionen und Nichtregierungs-
organisationen er im Rahmen seiner Aufgabenstellung zusam-
menarbeitet. Dazu werden nach Auffassung der Bundesregierung 
sicher auch zahlreiche Minderheiten und ihre Verbände sowie 
Menschenrechtsorganisationen gehören. 

Der Vorstand wird zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend der 
Satzung im Einvernehmen mit den drei Stiftern ein Kuratorium 
berufen. Es wird davon ausgegangen, daß auch die Födera-
listische Union Europäischer Volksgruppen (FUEV), der unab-
hängige Dachverband der nationalen Minderheiten und traditio-
nellen Volksgruppen in Europa, im Kuratorium mitarbeitet. 

9. In welcher Weise wird sich das EZM mit den sog. „neuen Minder-
heiten" in der Bundesrepublik Deutschland befassen, wie sie durch 
Migration in den letzten Jahrzehnten entstanden sind? 

Grundlage der Arbeit des ECMI ist die Stiftungssatzung. Diese 
bezeichnet als Minderheiten im Sinne der Aufgabenstellung des 
ECMI nationale Minderheiten sowie andere traditionelle (autoch- 
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thone) Volksgruppen. Darin sind ausländische Bevölkerungsgrup-
pen nicht eingeschlossen. 

Bei der Erörterung der künftigen Aufgabenstellung eines zu 
gründenden ECMI waren die beteiligten Seiten der Auffassung, 
daß sich die Lage der Angehörigen der nationalen Minderheiten 
und weiteren traditionellen (autochthonen) Volksgruppen als 
traditionelle Staatsangehörige des Landes, in dem sie leben, 
grundsätzlich von der anderer Einwohner unterscheidet, die erst 
seit kurzem oder seit mehreren Jahrzehnten im Land leben. Es 
bestand daher die übereinstimmende Auffassung, daß es nicht 
sinnvoll ist, die Situation so unterschiedlicher Gruppen in einer 
Institution zu behandeln. 

10. Wie erklärt die Bundesregierung hinsichtlich ihrer Integrations-
bemühungen gegenüber den sog. „neuen Minderheiten" ihre 
besondere Förderung der Eigenarten und Besonderheiten sog. 
„nationaler Minderheiten"? 

Die Eigenart nationaler Minderheiten und traditioneller (autoch-
thoner) Volksgruppen ergibt sich aus ihrer traditionellen Siedlung 
im Staatsgebiet. In Deutschland sind vier Gruppen seit Jahrhun-
derten traditionell heimisch. Sie sind Teil des Staatsvolkes und in 

die Gesellschaft integriert, haben aber über Jahrhunderte hinweg 
ihre eigene Kultur, Sprache und Identität als eigenständige 
Volksgruppe bewahrt. Der Schutz und die Förderung der Bewah-
rung und Weiterentwicklung dieser Eigenart nationaler Minder-
heiten und weiterer traditionell in Deutschland heimischer Volks-
gruppen deutscher Staatsangehörigkeit sind in den Verfassungen 
mehrerer Länder der Bundesrepublik Deutschland verankert. Das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verbietet auch 
jede Diskriminierung der Angehörigen dieser Gruppen. 

Die Aufgabe der Integration ausländischer Staatsangehöriger, die 
das Zentrum ihrer ethnischen, kulturellen und sprachlichen 
Identität in einem anderen Land haben, knüpft an deren spezi-
fische - gegenüber traditionellen Volksgruppen unterschiedliche - 
Situation  an. Maßnahmen für eine verbesserte Integration dieser 
verschiedenen Gruppen von Ausländern müssen differenziert 
unter Berücksichtigung ihrer konkreten Lebensbedingungen, 
dem sozialen Umfeld und den rechtlichen Voraussetzungen ent-
wickelt werden. 

Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslagen bei traditionellen 
Volksgruppen und den anderen Gruppen sind auch unterschied-
liche, auf die jeweilige Lage konkret abgestimmte Förderungs-
maßnahmen erforderlich. Dem entspricht die Bundesregierung in 
ihrer praktischen Politik. 

 



 


